
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 4 - Finanzen 
 
 

Tisch-Vorlage Nr. 205/07/1 
 
 

Betreff: 
 

Neuorganisation der Technischen Betriebe 
- Grundsatzentscheidung 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 08.05.2007 Berichterstattung 

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Götte - WIBERA AG 
Herrn Lütkemeier 
Herrn Dr. Schulte-de 
Groot 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
53 Öffentliche Verkehrsflächen 
54 Stadtentwässerung (Planung und Bau) 
6101 Dienstleistungen für Öffentliche Verkehrsflächen 
6201 Abfallwirtschaft 
6202 Stadtentwässerung 
6203 Straßenreinigung und Winterdienst 
6301 Dienstleistungen für öffentliches Grün 
6302 Dienstleistungen für Spiel-, Schul- und Sportplätze 
6401 Boden- und Bauschuttdeponie 
6501 Mobilitätsmanagement 
6601 Allgemeine Handwerkerdienste 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 
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Tisch-Vorlage Nr. 205/07/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
1. Der Rat der Stadt nimmt das Gutachten der PricewaterhouseCoopers Legal 

AG / WIBERA AG zur Neuorganisation der Technischen Betriebe der Stadt 
Rheine vom 20. April 2007 zur Kenntnis. 

 
2. Der Rat der Stadt fasst folgenden Grundsatzbeschluss: 

Alle im Rahmen des Fachbereiches 6 – Technische Betriebe -  als Regiebe-
triebe geführten Einrichtungen und Aufgaben sollen auf der Basis des vor-
genannten Gutachtens nach § 114 a der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in eine rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt werden. Der Vorstand 
der Anstalt sowie die Geschäftsführung der Stadtwerke Rheine GmbH sol-
len personenidentisch besetzt sein.  

 
3. Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, unter Federführung der 

Stadtwerkegeschäftsführung sowie weiterer bedarfsgerechter Einbindung 
der WIBERA AG / PricewaterhouseCoopers Legal AG die Umsetzung des 
vorgenannten Grundsatzbeschlusses im Rahmen einer Feinkonzeption vor-
zubereiten. Hierbei ist weiter die Einbindung der Bereiche Straßen und 
Abwasser des Fachbereiches 5 – Planen und Bauen – zu überprüfen. Steu-
errechtliche Problematiken sind im Rahmen einer verbindlichen Auskunft 
der Finanzverwaltung abzusichern. 

 
 
Begründung: 
  
Ausgangslage 
 
Die Stadt Rheine führt derzeit verschiedene Einrichtungen im Rahmen des Fach-
bereiches 6 – Technische Betriebe – als Regiebetriebe im allgemeinen Haushalt 
der Stadt. Die Gebühren rechnenden Bereiche der Technischen Betriebe refinan-
zieren sich im Wesentlichen durch Benutzungsgebühren. Die nicht Gebühren 
rechnenden Bereiche werden als Hilfsbetriebe durch allgemeine Deckungsmittel 
des Haushalts getragen. 
 
Die WIBERA AG und die PricewaterhouseCoopers Legal AG wurden durch die 
Stadt Rheine mit der gemeinsamen gutachterlichen Untersuchung einer Überfüh-
rung der Technischen Betriebe in die Organisationsform  

• einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) oder  
• einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb) 

beauftragt. Hierbei waren insbesondere auch mögliche Synergien aus einer Zu-
sammenarbeit der Technischen Betriebe und der Stadtwerke Rheine GmbH zu 
berücksichtigen. 
 
Untersuchungsergebnisse 
 
Sowohl die Organisationsform der AöR als auch des Eigenbetriebes können zu 
einer weitgehenden organisatorischen Verselbständigung der Technischen Be-
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triebe führen und gewährleisten – über eine entsprechende Satzungsgestaltung - 
die notwendigen Einfluss- und Kontrollrechte der Kommune. Die Entscheidungs- 
und Kompetenzstrukturen der AöR sind jedoch eher gesellschaftsrechtlich orien-
tiert, indem dem Vorstand die Gesamtverantwortung für die Leitung übertragen 
wird und dem Verwaltungsrat vorrangig eine Überwachungsfunktion zukommt. 
Bei einer diesem Leitbild entsprechenden Ausgestaltung kann eine deutliche Fle-
xibilisierung der betrieblichen Abläufe erreicht werden. Die AöR weist gegenüber 
dem Eigenbetrieb zudem die Fähigkeit auf, als rechtlich selbständige Körper-
schaft kommunale Aufgaben und Pflichten materiell zu übernehmen und in den 
gebührenfinanzierten Bereichen eigene Leistungsbeziehungen zu den Nutzern 
aufzubauen. Gleichzeitig bleibt die steuerliche Privilegierung der Leistungserbrin-
gung (insbes. die Umsatzsteuerfreiheit) erhalten. Die AöR wurde durch die Gut-
achter daher als vorzuziehende Organisationsform erachtet. Zur Vermeidung 
steuerlicher Risiken, insbesondere in Bezug auf Beistandsleistungen der Hilfsbe-
triebe sollte vor Umsetzung jedoch eine verbindliche Abstimmung des Konzepts 
mit der Finanzverwaltung erfolgen. 
 
Auf Grundlage eines Workshops unter Beteiligung von Mitarbeitern der Techni-
schen Betriebe, der Stadt und der Stadtwerke wurde durch den Gutachter an-
hand eines sog. Scoringmodells ein langfristig realisierbares Synergiepotential 
aus einer Zusammenarbeit der Technischen Betriebe mit den Stadtwerken von 
rd. 500 T€/a ermittelt. Bei einer Einbeziehung der Bereiche Straßen und Abwas-
ser des Fachbereiches 5 – Planen und Bauen – in die neue Organisationsform 
erhöht sich das langfristige Synergiepotential auf rd. 830 T€.  
 
Aus der finanzwirtschaftlichen Betrachtung einer Neuorganisation der Techni-
schen Betriebe ergeben sich aufgrund der aus einer Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken resultierenden Synergien langfristig sowohl in den Gebühren rech-
nenden Bereichen Entlastungen für die Gebührenzahler als auch im Bereich der 
Hilfsbetriebe verringerte Kostenerstattungen durch den allgemeinen Haushalt. 
 
Auf die Ergebnisrechnung der Stadt wirkt sich eine Neuorganisation der Techni-
schen Betriebe kurzfristig belastend aus. Langfristig resultieren hieraus jedoch 
Entlastungen der Ergebnisrechnung des allgemeinen Haushalts. Die Entwicklung 
der Be- und Entlastungen wird hierbei insbesondere durch die Höhe der Mittelzu-
flüsse aus einer Vermögensübertragung auf die neue Organisationsform an den 
allgemeinen Haushalt bestimmt.  
 
Die Gutachter empfehlen aufgrund der vorliegenden Betrachtungen die Erarbei-
tung eines Feinkonzeptes zur  Neuorganisation der Technischen Betriebe in der 
Organisationsform einer AöR, wobei eine personenidentische Besetzung des AöR-
Vorstands und der Stadtwerke-Geschäftsführung als sinnvoll erachtet wird. In 
diesem Rahmen sollte auch die Einbeziehung der Bereiche Straßen und Abwasser 
des Fachbereiches 5 – Planen und Bauen – in eine AöR weitergehend verfolgt 
werden.  
 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Zur Vorbereitung einer Neuorganisation der Technischen Betriebe in Form einer 
AöR sind eine Vielzahl weiterer vorbereitender Maßnahmen erforderlich.  
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Im Rahmen von zu bildenden Arbeitsgruppen ist ein detailliertes Feinkonzept für 
die Aufgabenverteilung zwischen Technischen Betrieben, Stadtwerken und Kern-
verwaltung zu entwickeln. Auf Grundlage dieses Feinkonzeptes können die erfor-
derlichen Satzungen, Verträge, Leistungsverzeichnisse u.ä. erarbeitet werden, 
die wiederum einer verbindlichen Abstimmung des Organisationsmodells mit der 
Finanzverwaltung zugrunde liegen.  
 
Des Weiteren bedarf es auch einer organisatorischen Umsetzung des Feinkonzep-
tes innerhalb der Technischen Betriebe und der Stadtwerke sowohl hinsichtlich 
der personellen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten als auch der techni-
schen Voraussetzungen (z.B. EDV-Anbindung, Einrichtung von Buchungskreisen 
usw.).  
 
 


